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Kantonsrat 

 

 
Sitzung vom: 17. März 2015, nachmittags 

Protokoll-Nr.  171 

 
 
Nr. 171 

 
 
Anfrage Graber Michèle und Mit. über die Höhe des Steuersatzes und die 

Finanzausgleichszahlungen des Bundes (A 438). Schriftliche Beantwortung 

 
Die schriftliche Antwort des Regierungsrates auf die am 5. November 2013 eröffnete Anfrage 
von Michèle Graber über die Höhe des Steuersatzes und die Finanzausgleichszahlungen 
des Bundes lautet wie folgt: 
 
"Zu Frage 1: Welcher Anteil des Anstiegs des Ressourcenpotenzials von 2012 auf 2013 ist 
auf juristische Personen zurückzuführen? 
 
Im Kanton Luzern entfallen rund 70 Prozent des gesamten Ressourcenpotenzials auf die 
massgebenden Einkommen der natürlichen Personen. Diese stellen somit die gewichtigste 
Komponente des Ressourcenpotenzials dar. Das anteilige Ressourcenpotenzial der juristi-
schen Personen liegt bei knapp 20 Prozent. 
 
Das Ressourcenpotenzial 2012 basiert auf den Bemessungsjahren 2006, 2007 und 2008 
und das Ressourcenpotenzial 2013 auf den Bemessungsjahren 2007, 2008 und 2009 und 
widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in den festgelegten drei Jahren 
2006 bis 2008 respektive 2007 bis 2009. Das Ressourcenpotenzial beruht bezüglich der Ba-
sisdaten auf einem Dreijahresdurchschnitt, wie dies das Bundesgesetz über den Finanz- und 
Lastenausgleich im Artikel 3 Absatz 4 vorschreibt. Somit besteht zwischen den Zahlungen 
des Ressourcenausgleichs und den zugrunde liegenden Daten eine Zeitverzögerung von 
vier bis sechs Jahren. 
 
Das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen auf Basis der massgebenden Gewinne 
der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus beträgt für das Jahr 2012 
1'563'988'000 Franken (4'318 Franken pro Einwohner) und für das Jahr 2013  
1'642'944'000 Franken (4'484 Franken pro Einwohner). Dies bedeutet eine Zunahme von 
166 Franken pro Person respektive 3,8 Prozent. 
 
 
Zu Frage 2: Wie veränderte sich das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen im Ver-
gleich zu anderen Kantonen in diesem Zeitraum? 
 
Die nachfolgende Aufstellung zeigt das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen ohne 
besonderen Steuerstatus im Vergleich vom Jahr 2013 zum Jahr 2012. Das Ressourcenpo-
tenzial ist pro Kanton dargestellt. 
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Zu Frage 3: Bei welchem Steuersatz für juristische Personen (Kantone und Gemeinden) hal-
ten sich bei einer Zunahme des Ressourcenpotenzials die zusätzlichen Steuereinnahmen und 
die Reduktion der Finanzausgleichszahlungen die Waage? 
 
Diese Frage kann nicht mit einem Prozentsatz beantwortet werden. Der Bund rechnet den 
Finanzausgleich mit einer durchschnittlichen steuerlichen Ausschöpfung des Ressourcenpo-
tenzials der natürlichen und juristischen Personen als Gesamtes. Somit besteht eine Abhän-
gigkeit einerseits zwischen den Steuertarifen für Einkommen, Vermögen, Gewinn und Kapital 
im Kanton Luzern, andererseits zum steuerpolitischen Verhalten der übrigen Kantone. 
 
Die steuerliche Ausschöpfung des Ressourcenpotenzials im Kanton Luzern liegt im Jahr 
2015 mit 23,9 Prozent unter dem schweizweiten Durchschnitt von 26,4 Prozent. Die Extrem-
werte finden sich im Kanton Zug mit 11,8 Prozent und im Kanton Genf mit 34,9 Prozent. Für 
15 von 26 Kantonen halten sich die Veränderung der Steuereinnahmen und die Veränderung 
beim Finanzausgleich zu deren Ungunsten nicht die Waage. 
 
Wir vertreten die Haltung, dass die tiefe Gewinnbesteuerung für diesen Effekt nur teilweise 
verantwortlich ist. Es gilt, die positiven Auswirkungen der tiefen Gewinnbesteuerung auf die 
übrigen Steuereinnahmen zu berücksichtigen. Einerseits beeinflusst die tiefe Besteuerung 
der Unternehmen das Aufkommen der Einkommens- und Vermögenssteuer positiv, anderer-
seits führt das zusätzliche Ressourcenpotenzial zu Mehreinnahmen beim Anteil der direkten 
Bundessteuer bei den natürlichen und juristischen Personen. 
 
Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III des Bundes (USR III) werden die Kantone 
ihre Gewinnsteuern auf erwartete 12 bis 16 Prozent senken. Somit wird der Steuerausschöp-
fungsindex des Kantons Luzern steigen. Ebenfalls im Rahmen der USR III wird sich der An-
teil der direkten Bundessteuer von 17 auf 20,5 Prozent anheben. Kantone mit einem hohen 
Ressourcenpotenzial werden dann von zusätzlichen Mehreinnahmen profitieren können. 
 



 

 

     Seite 3 von 4 
 

Die tiefsten Unternehmenssteuern schweizweit zeigen ihre Wirkung und es sind laufend 
Neuansiedlungen von Unternehmungen im Kanton Luzern zu verzeichnen. Diese Entwick-
lung hat wiederum ihre positiven Auswirkungen auf die Einnahmen der Steuererträge der na-
türlichen Personen, welche im Jahr 2012 um rund 29,7 Mio. Franken und im Jahr 2013 um 
knapp 40 Mio. Franken (ggü. dem Vorjahr) zugenommen haben. Die folgende Aufstellung 
zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den natürlichen und den juristischen Perso-
nen für die Jahre 2010 bis 2013 auf: 
 

in Mio. Fr. 2010 2011 20121,2 2013 

Natürliche Personen 726,2 715,5 745,2 784,8 

Juristische Personen 123,1 140,9 94,1 113,5 
1) Rechnungslegung nach FLG 
2) nach der Steuergesetzrevision 
 
Das langfristige Bestreben des Kantons Luzern ist die Unabhängigkeit und somit weg vom 
Nehmerkanton hin zum Geberkanton. 
 
Die Luzerner Steuerstrategie ist daher als Langfrist-Investition zu betrachten und die Chan-
cen, dass sich die tiefen Gewinnsteuern schliesslich rechnen, sind auch gemäss neuester 
CS-Studie vom Januar 2015 durchaus intakt." 
 
Michèle Graber erklärt, die Anfrage aus folgenden Gründen eingereicht zu haben: Den An-
lass habe die Aussage des Zuger Finanzdirektors gegeben, wonach die Steuerstrategie des 
Kantons Luzern nicht aufgehen könne. Als Verfechterin des freien Wettbewerbs - das heisst 
Anreizsysteme und möglichst wenig Abzüge - hätte sie dies nicht recht glauben können und 
habe dem darum auf den Grund gehen wollen. Aktuell stehe Luzern schliesslich mit seinen 
tiefen Steuern recht gut da. Über die Beantwortung der Fragen sei sie nicht ganz glücklich. 
So sei die Frage 1 nach dem Anteil der juristischen Personen am Anstieg des Ressourcen-
potentials eigentlich nicht beantwortet. Man sei nun informiert darüber, dass das Ressour-
cenpotential der juristischen Personen um 166 Franken gestiegen sei, jedoch der Bezug zum 
Gesamtressourcenpotential sei hiermit nicht aufgezeigt. Dies sei jedoch eine wichtige Vo-
raussetzung für die Beantwortung der Fragen 2 und 3. Die Frage 2 ziele auf einen Vergleich 
der Veränderungen des Ressourcenpotentials bezüglich der anderen Kantone ab. Die Ant-
wort zeige, dass zwölf Kantone einen höheren prozentualen Anstieg aufwiesen als der Kan-
ton Luzern. Trotz einer entsprechenden Steuerstrategie liege der Kanton Luzern nicht an der 
Spitze des Anstiegs, sondern nur leicht über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Es 
dränge sich also die Frage nach den Gründen auf. Die schwierigste Frage sei dabei jene 
nach jenem Steuersatz für juristische Personen, bei dem sich bei einer Zunahme des Res-
sourcenpotenzials die zusätzlichen Steuereinnahmen und die Reduktion der Finanzaus-
gleichszahlungen ausgleichen würden. Eigene Berechnungen dazu hätten zu einem erstaun-
lichen Ergebnis geführt: Pro zusätzlichem Franken Ressourcenpotential bekomme der Kan-
ton Luzern aufgrund der Grenzabschöpfungsquote 19 Rappen weniger im Ressourcenaus-
gleich. Die effektive Gewinnsteuer für juristische Personen betrage gemäss Auskunft des Fi-
nanzdirektors im Kanton Luzern 12,3 Prozent. Es bestehe also eine Differenz von etwa 7 
Rappen pro Franken, welche der Kanton aufgrund der tiefen Ausschöpfung der Unterneh-
mensgewinne verliere. Diese Steuerstrategie sei darum angewiesen, bei den natürlichen 
Personen mehr Einnahmen zu generieren (daraufhin ziele Frage 1). Damit dies funktioniere, 
seien gute Arbeitsplätze und -Bedingungen eine Bedingung. Für deren langfristige Sicher-
stellung sei es jedoch wichtig, den Kanton aktuell und künftig als verlässlichen und sicheren 
Partner der Wirtschaft zu positionieren. Die Ausschöpfung des Potentials dürfe nicht mehr 
ein Tabu darstellen. Daher habe die GLP im Rahmen von Leistungen und Strukturen II punk-
tuelle steuerliche Anpassungen im Bereich der Unternehmen gefordert oder die Reduktion 
von Abzügen vorgeschlagen. Es bleibe die Frage an die Regierung, ob sie Anhaltspunkte 
hätte, dass aufgrund von Zuzügen natürlicher Personen die Ausschöpfung des Gesamtres-
sourcenpotentials höher liege, als die Reduktion der NFA-Zuflüsse. Denn nur wenn dies der 
Fall sei, führe die Steuerstrategie zu einem positiven Ergebnis und sei im Sinne des 
Schlusssatzes der Antwort als eine Langfrist-Investition zu betrachten. 



 

 

     Seite 4 von 4 
 

Hans Stutz spricht im Namen der Grünen-Fraktion. Das Ressourcenpotential 2012, wie in 
der Antwort ausgewiesen werde, beruhe auf den Bemessungsjahren 2006 bis 2008 und je-
nes von 2013 auf den Bemessungsjahren 2007 bis 2009. Folglich könne man zur Steuerstra-
tegie, welche ihre Wirksamkeit erst ab 2012 entfalte, keine Aussagen machen. Der vorhin 
erwähnte Schlusssatz bezüglich der Sicht auf die Steuerstrategie des Kantons als eine Lang-
frist-Investition bezeichne die Chancen dazu als intakt. Früher sei dies jeweils hoffnungsvol-
ler formuliert worden. 
David Roth stellt fest, dass mit jeder Antwort zur Steuerstrategie die Zuversicht auf deren 
funktionieren etwas zurück genommen werde, sodass nun von dieser nur mehr eine 'intakte 
Chance' übrig bleibe. Die Realität sei, dass die Steuerstrategie nicht funktioniert habe und 
dies auch künftig nicht tun werde. Auswirkungen der Unternehmenssteuer seien ebenfalls 
klar ersichtlich. So könne man aus der Art wie Unternehmen beworben würden - beispiels-
weise durch die Analyse von Immobilien-Inseraten in der NZZ - ablesen, warum Unterneh-
men in den Kanton Luzern kämen: Zur Vermietung stehe ein Quadratmeter (Preis auf Anfra-
ge), das Virtual-Office Paket beinhalte Adressbenutzung, Anschrift Werftstrasse 4 (ohne c/o), 
Telefon-, Fax- und Post-Service inkl. Weiterleitung. Nach der Unternehmenssteuerreform III 
werde der Unternehmenssteuersatz seine Bedeutung verlieren, weil sich die Unterschiede 
nur noch im Prozentbereich bewegen würden. Somit würden all diese "Ein-Quadratmeter-
Firmen", welche schon heute keine Arbeitsplätze generierten, wieder wegziehen. In der 
nächsten Legislatur werde bei der Beendigung dieser unseligen Steuerstrategie, all dies wie-
derum zum Thema werden. 
Im Namen des Regierungsrates zeigt sich Finanzdirektor Marcel Schwerzmann erstaunt, 
dass die von Michèle Graber zitierte Aussage aus Zug komme. Die Besteuerung der Gewin-
ne sei dort fast identisch. Der Unterschied zwischen der Zuger und der Luzerner Steuerbe-
lastung bestehe darin, dass in Zug die Besteuerung des Einkommens wesentlich tiefer liege. 
Ergo müsste die Situation in Zug diesbezüglich anders sein, und zwar in negativer Richtung. 
Die Aussage über die intakten Chancen der Steuerstrategie stamme nicht von ihm, sondern 
wie ausgewiesen aus der Credit-Suisse-Studie. Er selbst sei felsenfest von seiner zuversicht-
lichen Haltung überzeugt. Die Höhe der Gewinnbesteuerung, das heisse die Ausschöpfung 
oder der relative Vergleich zu den anderen Kantonen, hänge vom Verhalten der anderen 
Kantone und der Höhe deren Besteuerung juristischer Personen ab. Alternativ könne dies 
auch mit dem Durchschnitt oder dem Index 100 erklärt werden. Wenn der Kanton Luzern ei-
ne tiefe Gewinnbesteuerung kenne, verliere er vielleicht wirklich diese 7 oder 9 Rappen pro 
Franken, jedoch hätte dies einen sehr positiven Einfluss auf die direkte Bundessteuer und 
auf die Einkommenssteuer. Zur Prüfung, ob die Strategie erfolgreich sei oder nicht, müsse 
dies zusammen betrachtet werden. Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III würden 
fast alle Kantone versuchen - und die meisten es auch tun -, die Besteuerung der juristischen 
Personen (Gewinnbesteuerung) zu senken. Wenn man danach wieder die relative Betrach-
tung heranziehe, verliere der Kanton Luzern etwas infolge des sinkenden Mittels, wodurch 
sich die Situation für den Kanton Luzern nochmals verbessern würde. Es sei richtig jetzt eine 
Gesamtbeurteilung zu machen. Darin seien auch die Einkommenssteuer, die Vermögens- 
und Kapitalsteuern sowie die direkte Bundessteuer enthalten. Man könne so die Situation 
besser beobachten, sobald bekannt sei, wie hoch die Sätze im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform III angesetzt würden. 
 
Der Anfragende ist mit der Antwort des Regierungsrates nicht zufrieden. 


